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Gilt nicht für Aktionsangebote.
Keine Doppelrabattierung möglich.

Gutschein

Rabatt
15%
auf ein Produkt IhrerWahl aus unserem

nicht verschreibungspflichtigen Sortiment.
Einzulösen in der

oder

gültig vom 27.11. bis 3.12.

www.blickpunkt-verlag.de

Mehr Service, weniger Kosten!

Die neuen BLICKPUNKT
Service-Rufnummern:
Leserservice: 09281 / 180-20-42

Fax: 09281 / 180-20-43

Anrufer mit Flatrate-Vertrag erreichen uns künftig ohne Zusatzkosten.
Ansonsten gilt der normale Ortstarif.

Egal, ob Sie eine Anzeige schalten möchten oder Fragen rund um die Zeitung haben,
wir sind gerne für Sie da.

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 6-18 Uhr und am Samstag von 6-14 Uhr.

Den letztenWillen schriftlich festhalten
Ein Todesfall ist mit Trau-
er um den Verstorbenen
verbunden. Doch auch
um Formalitäten und
Streitereien kommen die
Hinterbliebenen nicht he-
rum. Wer das weiß, macht
sich vielleicht Gedanken
über ein Testament. Das
schafft klare Verhältnisse
über den Tod hinaus.

von Sabine Schmidt

HOF Das Erbrecht ist eine kom-
plexe Sache. Das Bürgerliche Ge-
setzbuch hat alle Einzelheiten
umfangreich geregelt. Dort wer-
den die Erben (Verwandte) in
Ordnungen eingeteilt. So sind
die Kinder, unter Umständen
auch die Kindeskinder, des Erb-
lassers Erben erster Ordnung.
Auch dann, wenn sie unehelich
oder adoptiert sind. Ein Ver-
wandter erbt nur, wenn kein
Verwandter vorhergehender
Ordnung vorhanden ist. Der
Ehegatte besitzt ebenso ein ge-
setzliches Erbrecht. Falls ein Ver-
storbener keine letztwillige Ver-
fügung getroffen hat, greift die
Erbfolge gemäß Gesetz.

Streitigkeiten
zwischen den Erben

Das führt allerdings unter den
Erbberechtigten nicht immer zu
einer Einigkeit, sondern manch-
mal streiten sich die Hinterblie-
benen jahrelang ums Erbe. Mit
einem Testament oder mit ei-
nem Erbvertrag kann man sei-
nen letzten Willen klar äußern
und so Streitereien vermeiden.
Auf Einladung der Selbsthilfe-
gruppe Frauenkrebs unter der
Leitung von Erika Mohr berich-
tete kürzlich Dr. Barbara Brand-
ner, Fachanwältin für Erbrecht,
imUmweltamt inHof über alles,
was man zum Thema Erbrecht
wissen sollte.

So hätten viele Menschen fal-
sche Vorstellungen vom Erb-
recht. Die Anwältin sprach in
dem Zusammenhang von „klas-
sischen Irrtümern“. Wenn der
Verstorbene nämlich weder ver-
heiratet war noch Kinder hatte,
und wenn nur noch ein Eltern-
teil von ihm lebt, erbt dieser
trotzdemnicht automatisch alles
allein. „Sondern nur, wenn keine
Geschwister existieren und bis
zur Großelternseite, den Erben
dritter Ordnung, niemand mehr
da ist“, klärte Brandner auf.

Auch etwaige Nichten und
Neffen könnten gegebenenfalls
die Hände aufhalten. Wenn je-
mand aus einer kinderlosen Ehe

heraus stirbt, erbe der Ehepart-
ner drei Viertel (im gesetzlichen
Güterstand) und die noch leben-
den Eltern des Verstorbenen je-
weils ein Achtel. Sofern es Kin-
der gäbe, würden die sich die
Hälfte des Vermögens teilen, die
andere Hälfte ginge an den Ehe-
partner.

Im Rahmen der sogenannten
Testierfreiheit, die in Deutsch-
land grundrechtlich abgesichert
ist, kann man durch „einseitige
Verfügung von Todes wegen“
den oder die Erben frei bestim-
men. Das Mittel der Wahl wäre
hier ein Testament. Das kann ei-
genhändig oder mit Hilfe eines
Notars verfasst sein. „Oft kann
es ratsam sein, einen Testa-
mentsvollstrecker einzusetzen“,
berichtete die Referentin in Hof
und bezeichnete diesen augen-
zwinkernd als „verlängerten
Arm aus dem Grab“. Zum Bei-
spiel bei behinderten Kindern,
die erben, sei das unerlässlich.
Den Testamentsvollstrecker
kann man handschriftlich im
Testament benennen. Eventuell
wird er vom Nachlassgericht be-
stimmt. In welchen Fällen kann
man nun konkret ein Testament
anfechten? Auch darauf wusste
Brandner Antwort: „Wenn es ei-
nen Irrtum enthält, durch Täu-
schung zustande kamoderwenn
ein Pflichtteilsberechtigter über-
gangen wurde, weil dessen Exis-

tenz bei Errichtung des Testa-
ments unbekannt war.“ Der
Pflichtteil besteht in der Hälfte
des Wertes des gesetzlichen Erb-
teils. Den Pflichtteil verlangen
können gegebenenfalls die Ab-
kömmlinge, die Eltern oder der
Ehegatte des Erblassers.

Auch Schulden kann
man erben

„Die Erbschaft fällt einem
nach sechs Wochen automa-
tisch zu, man muss keine Wil-
lenserklärung abgeben“, erklärte
die Fachanwältin.Wennman al-
lerdings das Erbe ausschlagen
möchte, denn man haftet auch
für die Schulden,müsseman das
gegenüber einem Notar oder
dem Nachlassgericht kundtun.
Undwie weistman die Erbschaft
nach? „Mit dem Erbschein, den
manbeimNachlassgericht bean-
tragt. Erst damit kann man zum
Beispiel Bankkonten umschrei-
ben lassen.“ Im weiteren Verlauf
des interessanten Vortrages ging
die Referentin zum Beispiel
noch auf den Unterschied zwi-
schen Vermächtnis und Erb-
schaft, auf den Erbvertrag sowie
auf die Versteuerung der Erb-
schaft ein. Spezielle Fälle konnte
man in der anschließenden Fra-
gerunde oder bei den abschlie-
ßenden Einzelgesprächen disku-
tieren.

Die Hofer Selbsthilfegruppe Frauenkrebs mit den Vertreterinnen Erika Mohr (links) sowie Ute Zeller und Irmi Bittermann (von rechts) haben die Fachan-
wältin für Erbrecht, Dr. Barbara Brandner (Zweite von links) nach Hof eingeladen. Sie hielt einen spannenden Vortrag. Foto: S.Sch.

Nur noch wenige Menschen, die keinen Computer haben, verfassen ihr Tes-
tament handschriftlich. Wer selbst überfordert ist mit dieser Aufgabe,
kann auch einen Notar um Hilfe bitten. Foto: Pixelio/Rainer Sturm

Auszeichnung für
Hofer Arnika-Projekt

HOF Das Arnikaprojekt des
Landschaftspflegeverbandes Hof
wurde als offizielles Projekt der
UN-Dekade „Biologische Viel-
falt“ gewürdigt. Die Ehrung wird
an Projekte verliehen, die sich in
nachahmenswerter Weise für die
Erhaltung der biologischen Viel-
falt einsetzen.

Mit dem Preis wurden Projekt-
leiterin Regina Saller undProjekt-
manager Thomas Blachnik für
ihre Arbeit zum Schutz der Arni-
ka gewürdigt. Die Auszeichnung
hat stellvertretender Landrat Ale-
xander Eberl im Namen der Ge-
schäftsstelle der UN-Dekade
übergeben.

Das Arnikaprojekt Hof will den
Rückgang der Arnikavorkommen
in Nordostoberfranken stoppen
und deren Vorkommen wieder
vermehren. Ab 2014 soll die ein-
heimische Arnikawieder als Heil-
pflanze genutzt werden. Seit Pro-
jektbeginn im April 2012 haben
die Mitarbeiter zahlreiche Maß-
nahmen ergriffen und bereits
erste Erfolge bei der Vermehrung
der Arnikabestände erzielt. Die-
ser Einsatz hat die Juroren des
UN-Dekade-Wettbewerbs sehr
beeindruckt. Neben einer Urkun-
de und einem Auszeichnungs-

schild erhielten die beiden Pro-
jektmanager einen „Vielfalt-
Baum“, der symbolisch für die
bunte Vielfalt und einzigartige
Schönheit der Natur steht, zu de-
ren Erhaltung das Arnikaprojekt
Hof einenwertvollen Beitrag leis-
tet. Ab sofort wird das Projekt auf
der deutschen UN-Dekade-Web-
site vorgestellt. Die Hofer haben
an dem Wettbewerb der UN-De-
kade „BiologischeVielfalt“ teilge-
nommen, eine namhafte Jury hat
über die Qualität der eingereich-
ten Projekte entschieden.

Die Auszeichnung dient als
Qualitätssiegel und macht den
Beteiligten bewusst, dass ihr Ein-
satz für die lebendige Vielfalt Teil
einer weltweiten Strategie ist.
Möglichst viele Menschen sollen
sich vondiesen vorbildlichenAk-
tivitäten begeistern lassen und
die ausgezeichneten Projekte als
Beispiel nehmen, selbst im Na-
turschutz aktiv zu werden.

INTERNET

Weitere Informationen dazu gibt
es im Internet unter der Adresse
www.un-dekade-biologische-viel-
falt.de.

Hofer Straße 7 | 95195 Röslau
Telefon 0 92 38 / 99 13 - 0
Telefax 0 92 38 / 99 13 - 99

info@wunschel.de
www.wunschel.de

Tolle Mensc
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Toller Servic
e

Tolle Preise

65 Jahre Familientradition66

5m

Mo.-Fr. 8 -18 Uhr, Sa bis 16 Uhr

Fleisch- undWurstwaren der

Olli’s
Wurschtlädla

Schulstraße 24
95145 OBERKOTZAU
8 0 92 86 / 9 65 0700

Schweinelendchen, frisch
oder mit Cambozola-Füllung 100 g 1,25 €
Rinderroulade, aus der Oberschale,
auch küchenfertig gerollt 100 g 1,20 €
Schweinsrippchen,
zum Braten 100 g 0,35 €
Rindfleischwurst,
täglich rauchfrisch 100 g 1,19 €
Weißwurst 100 g 0,72 €
Schinkenspeck 100 g 1,17 €
Fleischsalat mit Mayo 100 g 0,65 €

WOCHEN-
ANGEBOT
gültig vom 27.11.
bis 3.12.2013

Freitag, 29.11. ab 17.00 Uhr
Gekochtes Kassler

mit Kartoffeln + Sauerkraut
Portion 6,90m. Wir bitten um Vorbestellung!

AB SOFORT - FRISCH
REH, HIRSCH, WILDSCHWEIN

WEIHNACHTSFEIER ?!
Wir beraten Sie gerne, egal ob Sie warme-/
kalte Speisen oder Präsente benötigen.

„Fahren S’ los und werden S’ glücklich!“ www.biller.de
Möbelcenter biller GmbH, 95032 Hof/Moschendorf, An den Mühlwiesen 2

EXTRA GLÜCK!

RECHTZEITIG ZUM
WEIHNACHTSFEST

An allen Advents-Samstagen können sich alle Kinder
auf eine kleine Überraschung vom Nikolaus freuen!

DER NIKOLAUS KOMMT

KINDER
Freitag 29.11. von 10.30-18.00Uhr
Samstag 30.11. von 9.30-17.00Uhr

An allen Advents-Samstagen können sich alle Kinder 
auf eine kleine Überraschung vom Nikolaus freuen!

DER 

Freitag 29. 11. von 10.30-18.00 Uhr

Das Angebot gilt nur 1x
pro Familie. Geschwis-
ter dürfen zusammen
auf’s Bild. Fotos können
rechtzeitig zum Weih-
nachtsfest am 06.12.
bei uns an der Kasse
abgeholt werden.

Das Angebot gilt nur 1x 

Fotos können GRATIS
1. PORTRAIT 13x18cm

(weitere Bilder nur 2,50 €)


